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Die Kritische Infrastruktur stellt einen besonders sensiblen und schützenswerten Bereich 
des staatlichen Gemeinwesens dar. Leistungsausfälle in diesem Feld würden erheb-
liche negative Konsequenzen für die Lebensqualität der Bürger nach sich ziehen. Nicht 
zuletzt deshalb muss Sicherheit hier eine besondere Rolle spielen. Was an einschlägigen 
Sicherheitsregeln existiert, muss von den in Institutionen der Kritischen Infrastruktur 
tätigen Personen penibel eingehalten werden. Dennoch ist über die Hintergründe der 
(Non-)Compliance der Beschäftigten dieses Bereichs mit den dort geltenden Sicher-
heitsvorschriften wenig bekannt. Ein der Kriminologie entnehmbares, für die Missach-
tung betrieblicher Sicherheitsbestimmungen möglicherweise taugliches Erklärungs-
angebot markiert die sogenannte Neutralisationstechnikenthese. Diese legt nahe, dass 
gedankliche Strategien zur Rechtfertigung sicherheitswidrigen Handelns auf Seiten der 
Bediensteten die Zahl der Regelverstöße systematisch erhöhen. Im folgenden Beitrag 
wird dieses Erklärungsmodell einer empirischen Überprüfung zugeführt. Deren Ergeb-
nisse fallen positiv aus. 

1. PROBLEMAUFRISS Anerkennung und Übertretung einer Ver-
Rechtsgehorsam bzw. Regeltreue kann haltensnorm beizukommen, wurde von 
normativ (durch innere Zustimmung zur Gresham Sykes und David Matza (vgl. 
gegenständlichen Norm), relational (durch Sykes/Matza 1957) die Neutralisations-
den Glauben an die Anerkennungswürdig- technikenthese entwickelt – ein Konzept, 
keit der Rechtspflegeorgane) oder instru- das in der Kriminologie große Popularität 
mentell (durch Furcht vor Strafe) motiviert erlangen konnte. Danach lernen (oder er-
sein (vgl. Hirtenlehner 2022). Am effek- finden) manche Menschen situationsbe-
tivsten scheint dabei das normative Ele- zogene Deutungsmuster zur Rechtferti-
ment, die Einschreibung einer Verhaltens- gung abweichenden Verhaltens, die es 
regel in den persönlichen moralischen ihnen ermöglichen, vorübergehend ihre 
Kompass des Akteurs, zu sein (vgl. Tyler moralischen Fesseln abzustreifen. Da-
1990). Dennoch lässt sich immer wieder durch werden sie frei, um auch gegen 
beobachten, dass Menschen auch Verhal- grundsätzlich verinnerlichte Normen zu 
tensregeln, die sie eigentlich gutheißen verstoßen. Selbst bei prinzipiellem Einver-
und für sich als verbindlich akzeptieren, ständnis mit einer Verhaltensregel mag es 
im Alltag missachten (vgl. Maruna/Copes im konkreten Einzelfall aus Sicht des Ak-
2005). Um dem Paradoxon der parallelen teurs „gute Gründe“ (Mehlkop 2011, 230) 
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geben, hier und jetzt ausnahmsweise doch 
normwidrig zu handeln. Non-Compliance 
markiert mithin ein Folgeprodukt einer 
temporären und punktuellen Entbindung 
von moralischen Zwängen durch Devianz 
entschuldigender Begründungsfiguren. 

Im vorliegenden Beitrag soll die Neutra-
lisationstechnikenthese auf die Erklärbar-
keit von Sicherheitsverstößen im Bereich 
der Kritischen Infrastruktur angewendet 
werden. Gemäß Masterplan zum Schutz 
der Kritischen Infrastruktur in Österreich 
(APCIP – Austrian Program for Critical 
Infrastructure Protection) beziehen wir 
uns auf Institutionen, deren Schädigung 
oder Zerstörung schwerwiegende Aus-
wirkungen auf die Gesundheit, Sicher-
heit oder das wirtschaftliche oder soziale 
Wohlergehen großer Teile der Bevölke-
rung bzw. das effektive Funktionieren di-
verser staatlicher Einrichtungen haben 
würde. Aufgrund ihrer Systemrelevanz 
kommt Sicherheitsfragen in den betreffen-
den Organisationen eine gehobene Bedeu-
tung zu. Ein Geschütztsein vor Gefährdun-
gen durch eine Minimierung potenzieller 
Sicherheitslücken muss hier elementarer 
Bestandteil der Unternehmenskultur sein. 
Letzteres inkludiert eine Befolgung der 
organisationalen Sicherheitsregeln durch 
die Mitarbeiter der Institution. 

Im Mittelpunkt der hier vorgenommenen 
Betrachtungen steht die (Non-)Compliance 
der Bediensteten einer Einrichtung der 
Kritischen Infrastruktur in Österreich mit 
den Sicherheitsbestimmungen der Institu-
tion. Besondere Aufmerksamkeit wird der 
Rolle von Neutralisationstechniken zuteil. 
Die Arbeit geht der Frage nach, ob kogniti-
ve Rechtfertigungen bzw. entschuldigende 
Ausreden dazu beitragen, dass Mitarbeiter 
sich über geltende Sicherheitsbestimmun-
gen hinwegsetzen. Damit betreten wir ein 
bislang unbeackertes Forschungsfeld. 

Untersuchungen zur Beziehung zwischen 
der Verfügbarkeit normneutralisierender 

Deutungsmuster und der Missachtung be-
trieblicher Sicherheitsvorschriften im Be-
reich der Kritischen Infrastruktur liegen 
bislang keine vor. Studien in thematisch 
verwandten Bereichen geben jedoch An-
lass zur Vermutung, dass die Neutralisa-
tionstechnikenthese hier signifikante Er-
klärungsbeiträge liefern kann (vgl. Bauer/ 
Bernroider 2017; Dabney 1995; Hollinger 
1991; Siponen/Vance 2010). 

2. THEORETISCHER UND 
EMPIRISCHER HINTERGRUND 
Die in der Kriminologie recht populäre 
Neutralisationstechnikenthese wurde von 
Gresham Sykes und David Matza (vgl. 
Sykes/Matza 1957) in kritischer Ausein-
andersetzung mit den traditionellen Sub-
kulturtheorien (vgl. Cohen 1955; Thrasher 
1947) entwickelt. Letztere postulieren die 
Existenz gesellschaftlicher Teilgruppen, 
deren Wertekatalog sich von den norma-
tiven Standards, die das Handeln der 
Mehrheitsbevölkerung leiten, erheblich 
unterscheidet. Dem dominierenden Werte-
und Normensystem stehen so kleinere 
Lebenswelten gegenüber, in denen alter-
native Verhaltensregeln vermittelt werden, 
weshalb deren Mitglieder auch über einen 
fundamental anderen moralischen Kom-
pass verfügen. 

Ausgangspunkt der Überlegungen von 
Sykes und Matza (vgl. Sykes/Matza 1974) 
ist nun die Beobachtung, dass überführte 
Rechtsbrecher, wenn sie mit ihren Straf-
taten konfrontiert werden, ob des Vor-
wurfs nicht Empörung und Entrüstung 
zeigen, sondern mit Scham- und Schuld-
gefühlen reagieren. Dies legt nahe, dass 
sie die gesamtgesellschaftlich etablierten 
Verhaltensregeln durchaus gelernt und 
verinnerlicht haben. In Opposition zu den 
klassischen Subkulturtheorien weisen 
Sykes und Matza die Annahme, Krimi-
nalität beruhe auf alternativen normativen 
Orientierungen, entschieden zurück. Auch 
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Straftäter teilen die moralischen Standards 
der Mainstreamkultur. 

Damit öffnet sich ein Paradoxon: Men-
schen verletzen Regeln, die sie eigent-
lich persönlich gutheißen und innerlich 
bejahen. Angesichts der Fülle der Evi-
denzen, dass Normakzeptanz einen der 
besten Prädiktoren des Legalverhaltens 
darstellt (vgl. Bentrup 2014; Hermann 
2003; Hirtenlehner 2022; Kammigan 
2017; Stams et al. 2006; Tyler 1990), er-
scheint eine solche Anomalie durchaus 
erklärungsbedürftig. Die Auflösung des 
Widerspruchs gelingt durch den Rückgriff 
auf sogenannte Neutralisationstechniken. 
Dabei handelt es sich um Deutungsmuster 
zur Rechtfertigung abweichenden Verhal-
tens im konkreten Einzelfall: subjektive 
Ausreden und Begründungen, die helfen, 
den Normbruch verständlich und vertret-
bar zu machen (z.B. Schuldzuweisun-
gen an äußere Umstände, die Abwertung 
des Geschädigten oder die Berufung auf 
höhere Ideale). Diese Entschuldigungen 
gestatten es dem Individuum, sich für 
kurze Zeit seiner moralischen Fesseln zu 
entledigen. Die innere Bindung an inter-
nalisierte Standards wird vorübergehend 
außer Kraft gesetzt. Dadurch wird die 
Person in der gegebenen Situation frei, 
sich über prinzipiell befürwortete Normen 
„ausnahmsweise“ hinwegzusetzen. Kurz: 
Neutralisationstechniken ermöglichen es 
dem Individuum, moralische Hürden tem-
porär zu überwinden und in unmittelbarer 
Folge delinquent zu handeln. 

Sozial erlernte Neutralisationstechniken 
markieren eine wichtige Vorbedingung für 
deviantes Handeln (vgl. Sykes/Matza 1957; 
dies. 1974). Als im Austausch mit anderen 
Menschen gelernte Rechtfertigungsfiguren 
besorgen sie ein befristetes Ausschalten 
moralischer Hemmungen und versetzen 
Akteure so in die Lage, Regeln zu über-
treten, die sie grundsätzlich akzeptieren. 
Banduras Mechanismen des „Moral Dis-

engagement“ (Bandura 2002) schlagen in 
dieselbe Kerbe: Entpflichtende Deutungs-
muster befreien das Individuum aus seinen 
im Sozialisationsprozess erworbenen 
moralischen Fesseln. Analytisch von Neu-
tralisationstechniken zu unterscheiden 
sind hingegen Rationalisierungen, also 
nachträgliche gedankliche Rechtfertigun-
gen eines schon erfolgten Normbruchs 
(vgl. Hindelang 1970). Diese psychisch 
entlastenden mentalen Rechtfertigungs-
figuren dienen der Verhinderung vor 
Selbstvorwürfen, der Verringerung kogni-
tiver Dissonanz1 und der Aufrechterhal-
tung eines positiven Selbstbildes. Obwohl 
es sich dabei ebenfalls um sozial erwor-
bene Entschuldigungsstrategien handelt, 
kommen Rationalisierungen erst nach 
begangenen Straftaten zum Einsatz, eben 
um vor Selbstbestrafung durch Reue und 
Gewissensqualen zu schützen. 

Die in der Neutralisationstechnikenthese 
postulierten Beziehungen finden in empi-
rischen Untersuchungen durchaus Wider-
hall (vgl. Cardwell/Copes 2022; Fritsche 
2005; Maruna/Copes 2005). Der Stand der 
Forschung deutet darauf hin, dass Men-
schen auch Normen, die sie grundsätzlich 
gutheißen, gelegentlich verletzen und ge-
dankliche Rechtfertigungen dabei eine 
maßgebliche Rolle spielen. Qualitative 
Interviewstudien zeigen, dass erfahrene 
Rechtsbrecher eine Reihe von Begrün-
dungen und Entschuldigungen für ihre 
Tathandlungen parat haben (vgl. Benson 
1985; Copes 2003; Cromwell/Thurman 
2003; Eliason/Dodder 1999; Pogrebin 
et al. 2006; Klenowski 2012; Shigihara 
2013; Steinmetz/Tunnell 2013). Neutrali-
sierungsmuster existieren tatsächlich. Ob 
die beobachteten Rechtfertigungsfiguren 
ex ante entbindende Moralitätshemmer 
oder ex post entschuldigende Rationali-
sierungen widerspiegeln, bleibt dabei 
allerdings ungeklärt. Quantitative Frage-
bogenuntersuchungen belegen statistisch 
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signifikante Zusammenhangsbeziehungen 
zwischen der Billigung entlastender Recht-
fertigungsstrategien und der persönlichen 
Kriminalitätsbeteiligung (vgl. Ball 1966; 
Mehlkop 2011; Mitchell et al. 1990; Morris/ 
Higgins 2009; Thurman 1984). Auch hier 
bleibt die zeitliche Ordnung der Konstruk-
te aber oft im Unklaren. Eine Ausnahme 
bilden einerseits Panelstudien, bei denen 
die Rechtfertigungen in einer früheren 
und das Legalverhalten in einer späteren 
Befragungsrunde gemessen werden (vgl. 
Agnew 1994; Minor 1981; Morris/Copes 
2012; Neumann/Mehlkop 2023; Shields/ 
Whitehall 1994; Topalli et al. 2014; 
Walters 2020; ders. 2023). Solche Panel-
befragungen demonstrieren moderate 
kriminogene Effekte der Verfügbarkeit 
von Neutralisationstechniken. Ebenfalls 
eine Auflösung der Henne-Ei-Problematik 
versuchen Szenariostudien2, die den Ein-
f luss normneutralisierender Einstellun-
gen auf die für hypothetische Situationen 
erhobene Kriminalitätsintention prüfen 
(vgl. Eif ler 2009; Piquero et al. 2005; 
Siponen et al. 2012). Diese Analysen ent-
hüllen desgleichen systematische Effekte 
in die erwartete Richtung. Was allerdings 
keine der durchgeführten Untersuchungen 
unzweifelhaft nachweisen kann, ist, dass 
die vorhandenen Neutralisationstechniken 
exakt im Augenblick der Entscheidung 
über die Straftat Anwendung finden. 

Eine gewisse Aufmerksamkeit wurde 
im empirischen Schrifttum der Interaktion 
von Normakzeptanz und Neutralisations-
techniken zuteil (vgl. Fritsche 2005). Der 
Gedanke, dass entlastende Rechtferti-
gungsfiguren vor allem bei starker Norm-
bindung eine verhaltenslenkende Wirkung 
entfalten, liegt auf der Hand (vgl. Opp 1974; 
Minor 1981). Nur wenn man eine spezielle 
Norm inhaltlich akzeptiert, benötigt man 
entbindende „Ausreden“ bzw. kognitive 
Rechtfertigungsstrategien, um sie über-
treten zu können. So überzeugend sich 

diese Argumentation auch liest, präsen-
tiert sich die Befundlage dazu doch recht 
kontrovers. Hypothesenkonform berichten 
einzelne Untersuchungen größere Effekte 
normneutralisierender Einstellungen bei 
Personen mit starker Norminternalisation 
(vgl. Fritsche 2003; Minor 1981). Andere 
Studien entdecken hingegen größere Ef-
fekte entlastender Deutungsmuster bei 
Personen, welche die betreffende Norm 
nicht erfolgreich verinnerlicht haben (vgl. 
Thurman 1984). Manche Arbeiten gelan-
gen auch zu inkonsistenten Resultaten (vgl. 
Agnew 1994; Amelang et al. 1988) oder 
können gar kein geordnetes Zusammen-
wirken der beiden Konstrukte identifizie-
ren (vgl. Schahn et al. 1995). Ungeachtet 
der konkreten Moderationsbeziehung be-
legen aber zahlreiche Analysen simultane 
Erklärungsbeiträge des Grades der Norm-
akzeptanz und der Zustimmung zu norm-
neutralisierenden Deutungsangeboten (vgl. 
Minor 1981; Siponen et al. 2012; Thurman 
1984; Vance et al. 2020). 

Obwohl die Neutralisationstechniken-
these inzwischen umfangreiche For-
schungsaktivitäten generieren konnte und 
darin ein buntes Spektrum an devianten 
Handlungsformen beleuchtet wird (vgl. 
Fritsche 2005; Maruna/Copes 2005), 
wurde die Theorie noch nie auf den Be-
reich der Kritischen Infrastruktur ange-
wendet. Insofern betritt die hier vorzustel-
lende Untersuchung inhaltliches Neuland. 
Was es jedoch gibt, ist eine ganze Reihe 
von Studien zur Compliance mit organi-
sationalen Sicherheitsregeln im Umgang 
mit betrieblichen Informationstechnolo-
gien (vgl. Bauer/Bernroider 2017; D’Arcy/ 
Teh 2019; Gwebu et al. 2020; Herath et 
al. 2018; Siponen/Vance 2010; Vance et 
al. 2020). Diese Arbeiten zeigen, dass 
eine gehobene Akzeptanz normneutrali-
sierender Deutungsmuster auf Seiten der 
Beschäftigten mit einer vermehrten Miss-
achtung der EDV-bezogenen Sicherheits-
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vorschriften einhergeht. Nahe kommt dem 
gegenständlichen Sujet auch eine Quer-
schnittsbefragung von rund 9.000 Mit-
arbeitern verschiedener Unternehmen zu 
abweichendem Verhalten am Arbeitsplatz 
(vgl. Hollinger 1991). Deren Befunde be-
sagen, dass Bedienstete, die über passende 
Rechtfertigungsstrategien verfügen, häu-
figer im Widerspruch zu organisationalen 
Normen handeln (z.B. Arbeitsmaterialien 
entwenden). Eine kleinere, ebenfalls quer-
schnittlich angelegte Beschäftigtenbefra-
gung enthüllt, dass das Vorhandensein 
normneutralisierender Deutungsangebote 
eine Nutzung des Internets am Arbeits-
platz für private Zwecke befördert (vgl. 
Cheng et al. 2014). Ferner deutet eine 
Interviewstudie mit 25 Krankenschwes-
tern eine Devianz in Spitälern begünsti-
gende Rolle entschuldigender Rechtfer-
tigungsfiguren an (vgl. Dabney 1995). 
Zusammengenommen legen diese Unter-
suchungen den Schluss nahe, dass sich ein 
Neutralisierungsmodell für die Erklärung 
von Verstößen gegen Sicherheitsregeln 
in der Kritischen Infrastruktur durchaus 
eignen könnte. 

3. ANLAGE UND DURCHFÜH-
RUNG DER UNTERSUCHUNG 

3.1. Datengrundlage 
Die hier verwendeten Daten entstam-
men einer Mitarbeiterbefragung in einem 
in der Energiewirtschaft tätigen Unter-
nehmen aus dem Bereich der Kritischen 
Infrastruktur. Im Einklang mit dem all-
gemeinen Verständnis von Kritischer 
Infrastruktur handelt es sich dabei um 
eine Organisation mit großer Bedeutung 
für das staatliche Gemeinwesen, deren 
Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltige 
Versorgungsengpässe nach sich ziehen 
würde. Exklusiver Ort der Untersuchung 
war die in einer großen Stadt gelegene 
Zentrale des Unternehmens. 

Die Mitarbeiterbefragung wurde im 
Februar 2024 internetbasiert als Online-
Survey durchgeführt. Eine Einladung zur 
Teilnahme erfolgte per E-Mail; ferner wur-
den zwei Erinnerungsmails versandt. Ins-
gesamt wurden 920 Beschäftigte um eine 
Mitwirkung an der Untersuchung gebeten. 
263 Personen haben einen Fragebogen bis 
zum Ende ausgefüllt. Dies entspricht einer 
Teilnahmerate von 29 %. 

Die Befragungsteilnehmer sind zu drei 
Viertel (73 %) männlich und zu einem 
Drittel (33 %) älter als 45 Jahre. Ein Achtel 
(12 %) übt eine Leitungsfunktion aus. 

3.2. Messinstrumente 
Compliance: Durch Dokumentenana-

lysen, Gruppendiskussionen und Einzel-
interviews wurden die im Unternehmen 
geltenden Sicherheitsregeln identifiziert, 
was wiederum Basis für die Ermittlung 
von den betrieblichen Sicherheitsvor-
schriften zuwiderlaufenden Verhaltensfor-
men war. Um die Sicherheitsbedürfnisse 
der beforschten Einrichtung nicht zu kon-
terkarieren, dürfen hier weder die exakten 
Sicherheitsbestimmungen noch die kon-
kreten Fehlverhaltensweisen offengelegt 
werden. Für insgesamt 14 verschiedene 
Sicherheitsverstöße wurde erhoben, wie 
oft diese von den Untersuchungsteilneh-
mern in den letzten zwölf Monaten verübt 
wurden. Zur Beurteilung der Missach-
tungshäufigkeit wurde jeweils eine fünf-
stufige Ratingskala mit den Endpunkten 
„nie“ und „sehr oft“ dargeboten. Der aus 
den Einzelangaben errechnete Summenin-
dex (Cronbachs α = .62)3 präsentiert sich 
annähernd normalverteilt (Schiefe = 0,84). 

Neutralisationstechniken: Um die im 
gegenständlichen Kontext vorhandenen 
Techniken zur Rechtfertigung von Sicher-
heitsverstößen zu identifizieren, wurden 
mehrere Fokusgruppen mit in der Kriti-
schen Infrastruktur beschäftigten Perso-
nen durchgeführt. Die Ergebnisse der 
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Gruppendiskussionen wurden durch ein 
systematisches Literaturstudium ergänzt. 
So konnten insgesamt zehn normneutra-
lisierende Deutungsangebote ermittelt 
werden. Beispiele für einschlägige Be-
gründungsfiguren sind „Manchmal kann 
man nicht anders, als einzelne Sicherheits-
regeln zu beugen, wenn man seine Arbeit 
einigermaßen effizient erledigen will.“ 
und „Nur weil man in Bezug auf manche 
Sicherheitsvorschriften nachlässig ist, wird 
dem Unternehmen nicht gleich ein Schaden 
entstehen.“. Für jede dieser Rechtfertigun-
gen wurde der persönliche Zustimmungs-
bzw. Ablehnungsgrad bestimmt (vier Be-
wertungsoptionen zwischen „stimmt gar 
nicht“ und „stimmt genau“). Um einer 
Enthüllung möglicher Sicherheitslücken 
vorzubeugen, wird hier auf eine vollstän-
dige Nennung der abgetesteten Neutrali-
sierungsmuster verzichtet. Abermals wur-
de aus den Einzelitems ein Summenindex 
gebildet (Cronbachs α = .88).4 

Normakzeptanz: Die Operationalisie-
rung der grundsätzlichen Normakzep-
tanz folgt dem Beispiel von Wikström 
und Kollegen (vgl. Wikström et al. 2012). 
Wie sehr die betrieblichen Sicherheits-
vorschriften als richtig und verbindlich 
erachtet werden, wurde anhand der 
Beurteilung des Unwertes verschiedener 
Regelverstöße gemessen. Für die zuvor 
abgefragten Fehlverhaltensweisen wurde 
bestimmt, ob diese persönlich als „sehr 
falsch“, „eher falsch“, „weniger falsch“ 
oder „nicht falsch“ angesehen werden. 
Die 14 Verwerflichkeitsurteile wurden zu 
einem Gesamtmaß der Normbindung auf-
addiert (Cronbachs α = .87). 

Selbstkontrolle: Der Grad der Selbst-
kontrolle wurde mittels einer an das In-
ventar von Grasmick und Kollegen (vgl. 
Grasmick et al. 1993) angelehnten Selbst-
einstufungsskala gemessen. Dabei waren 
neun Aussagen zur eigenen Selbstkon-
trollfähigkeit anhand einer vierstufigen 

Ratingskala mit den Endpunkten „stimmt 
genau“ und „stimmt gar nicht“ zu beur-
teilen. Beispielstatements sind „Ich teste 
gerne meine Grenzen, indem ich etwas 
Gefährliches mache.“ und „Ich handle oft 
spontan, ohne lange nachzudenken“. Die 
verwendeten Items zielen vorwiegend auf 
die Aspekte „Risikofreudigkeit“, „Gegen-
wartsorientierung“, „Impulsivität“ und 
„Temperament“. Die Einzelantworten 
wurden zu einem Gesamtpunktwert auf-
summiert (Cronbachs α = .78). 

(Wahrgenommenes) Sicherheitsklima: 
Die Messung des (perzipierten) auf Sicher-
heit bezogenen Denkens und Handelns der 
Kollegenschaft erfolgte im Likert-Format. 
Fünf Aussagen zur Sicherheitsmentalität 
der Belegschaft (z.B. „Meinen Kollegen 
ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter die 
betrieblichen Sicherheitsvorschriften be-
achten.“ oder „Meine Kollegen befolgen 
die geltenden Sicherheitsregeln selbst nur 
begrenzt.“) waren anhand einer fünfstu-
figen Antwortskala („stimme völlig zu“ 
bis „stimme gar nicht zu“) zu beurteilen. 
Aus den Statements wurde ein Summen-
index berechnet (Cronbachs α = .88), der 
wiedergibt, welchen Stellenwert nach Mei-
nung des Befragten die anderen Bediens-
teten der Befolgung von Sicherheitsregeln 
einräumen. 

Abschreckung: Die für den Zuwider-
handlungsfall antizipierte Straflast wurde 
als Gemenge aus wahrgenommener Sank-
tionierungswahrscheinlichkeit und er-
wartetem Sanktionsübel operationalisiert. 
Erstere wurde mit folgender Frage be-
stimmt: „Stellen Sie sich vor, Sie würden 
sich nicht an die betrieblichen Sicherheits-
regeln halten: Was denken Sie? Wie groß 
ist die Wahrscheinlichkeit, dann vom Un-
ternehmen tatsächlich dafür sanktioniert 
zu werden?“ (vier Antwortalternativen 
zwischen „sehr klein“ und „sehr groß“). 
Zweiteres wurde mit folgender Frage er-
hoben: „Was glauben Sie? Wie viel Ärger 
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Quelle: Hirtenlehner/Körmer (eig. Darstellung) 

Meldungen zu Mode ll 1 Modell 2 Modell 3 

ß p ß p ß p 

Neutralisierung +.44 .000 +.25 .000 +.26 .001 

Normakzeptanz -.43 .000 -.41 .000 

Selbstkontrolle +.02 .805 

Sicherheitsklima +.00 .975 

Abschreckung -.05 .528 

Leitungsfunktion +.12 .077 

Alter -.03 .659 

Geschlecht: Mann -.02 .736 

Modellgüte R² = 
p = 

.189 

.000 
R²=  
p = 

.352 

.000 
R² = 
p = 

.368 

.000 

Abb. 1: Bestimmungsfaktoren der Missachtung 
organisationaler Sicherheitsregeln (Ergebnisse 
linearer Regressionsanalysen) 

würden Sie bekommen, wenn Sie dabei 
erwischt werden, sich nicht an die Sicher-
heitsregeln des Unternehmens zu halten?“ 
(vier Antwortmöglichkeiten zwischen 
„keinerlei Ärger“ und „sehr viel Ärger“). 
Die beiden mit r = .66 (p = .000) korrelier-
ten Items wurden additiv fusioniert und so 
gepolt, dass große Werte eine gehobene 
Abschreckungsqualität indizieren. 

Sozialstatistik: Fallweise als Kontroll-
variablen fungieren das Alter (dichotomi-
siert am 45. Lebensjahr), das Geschlecht 
und die (Nicht-)Ausübung einer Leitungs-
funktion. 

4. RESULTATE 
Die statistische Überprüfung der Neutra-
lisationstechnikenthese erfolgte mittels 
linearer Regressionsanalysen. Abbil-
dung 1 präsentiert die Ergebnisse. Mo-
dell 1 beinhaltet nur die individuelle 
Normneutralisierungstendenz als unab-
hängige Variable. Es weist einen statis-
tisch hoch signifikanten Konnex norm-
neutralisierender Einstellungen mit der 
praktizierten Regeltreue aus. Befragte, 
die ein größeres Einverständnis mit norm-
aufhebenden Rechtfertigungsfiguren an 
den Tag legen, berichten auch häufigere 
Sicherheitsverstöße. Dieser Befund bleibt 
stabil, wenn man den Grad der persön-

lichen Normakzeptanz auskontrolliert 
(Modell 2). Sowohl eine vermehrte Zu-
stimmung zu Devianz entschuldigenden 
Deutungsmustern als auch eine insgesamt 
geringere Normverinnerlichung gehen 
mit einer häufigeren Missachtung der be-
trieblichen Sicherheitsvorschriften einher. 
Modell 3 erweitert die Gleichung um zu-
sätzliche Prädiktorvariablen. Dies tut der 
systematischen Verknüpfung entlastender 
Rechtfertigungsstrategien mit einer redu-
zierten Regelbefolgung keinen Abbruch. 
Auch die Bedeutung der allgemeinen 
Normakzeptanz bleibt erhalten. Hingegen 
kann keine der ergänzend hinzugefügten 
Prädiktorvariablen signifikante Erklä-
rungskraft erlangen. 

Bislang wurde gezeigt, dass sowohl die 
Tendenz zur Normneutralisierung als auch 
die grundsätzliche Normbindung einen 
Beitrag zum Verständnis des Phänomens 
der Missachtung betrieblicher Sicherheits-
regeln leisten.5 In Frage steht noch das 
spezifische Zusammenwirken der beiden 
Faktoren. Theoriegemäß könnte man 
vermuten, dass Neutralisationstechniken 
vorwiegend bei starker Normakzeptanz 
wirksam werden, weil nur dann morali-
sche Hürden zu überwinden sind. Abbil-
dung 1 veranschaulicht das empirische 
Zusammenspiel der beiden Größen. Ihr 
kann entnommen werden, dass die Norm-
neutralisierungstendenz für das Niveau 
der Compliance geringfügig bedeutsamer 
ist, wenn die betrieblichen Sicherheits-
vorschriften besser internalisiert wurden. 
Um zu prüfen, ob die bei den Befragten 
beobachtete Interaktionsbeziehung auf 
die Gesamtbelegschaft verallgemeinert 
werden kann, wurde die Modell 2 zu-
grundeliegende Regressionsgleichung um 
einen Produktterm erweitert. Der multi-
plikative Term bezeichnet das Zusammen-
wirken von Normneutralisierung und 
Normakzeptanz. Die Ergebnisse dieser 
Modellschätzung lassen keinen signifi-
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Quelle: Hirtenlehner/Körmer (eig. Darstellung) 

kanten Wechselwirkungseffekt erkennen 
(B = 0,15; p = .508). Obwohl dessen Vor- Normakzeptanz 

niedrig hoch 

starkzeichen größere Neutralisierungseffekte bei 

Si
ch

er
he

its
ve

rs
tö

ße
 

schwach 

gehobener Normakzeptanz nahelegt, kann 
der Produktterm nur 0,1 % der Streuung 
der Zielvariablen erklären. Einer zuverläs-
sigen Generalisierbarkeit steht die statisti-
sche Insignifikanz des Befundes entgegen.6 

5. FAZIT
Die hier vorgenommene Analyse widmet
sich der Frage nach der Tauglichkeit der
Neutralisationstechnikenthese für die
Erklärung der Missachtung organisatio-
naler Sicherheitsregeln im Bereich der
Kritischen Infrastruktur. Im Mittelpunkt
des Neutralisierungsmodells steht die
situationsspezifische Außerkraftsetzung
verinnerlichter Verhaltensstandards durch
normaufhebende kognitive Rechtferti-
gungsfiguren. Eine standardisierte Mit-
arbeiterbefragung in einer Einrichtung
der Kritischen Infrastruktur in Österreich
liefert ermutigende Befunde. Normneu-
tralisierende Einstellungen werden von
häufigeren Sicherheitsverstößen begleitet.
Die Frage „Warum verletzen Menschen
Normen, die sie erfolgreich internalisiert
haben, also innerlich akzeptieren?“ lässt
sich prägnant mit „Weil sie entsprechende
Ausreden und Entschuldigungen parat
haben“ beantworten. Allerdings stellt die
Verfügbarkeit entbindender Rechtferti-
gungsstrategien nur einen Einflussfaktor
unter mehreren dar. Auch der Grad der
grundsätzlichen persönlichen Akzeptanz
der betrieblichen Sicherheitsbestimmun-
gen spielt eine Rolle. Je besser die Sicher-
heitsvorschriften in den eigenen morali-
schen Kompass eingeschrieben wurden,
desto seltener werden sie verletzt.

Indizien sprechen dafür, dass die Be-
deutsamkeit normneutralisierender Ein-
stellungen vom Ausmaß der individuellen 
Normbindung abhängt – mit etwas größe-
ren Effekten situativ befreiender Recht-

Neutralisierungstendenz 

Abb. 2: Interaktionsdiagramm 

fertigungsmuster bei stärkerer Normak-
zeptanz. Inferenzstatistisch belastbar (im 
Sinne von gesichert überzufällig) ist diese 
Interaktion aber nicht. Hier besteht zwei-
fellos noch Bedarf an weiterer Forschung. 

Was lässt sich nun aus diesen Befunden 
für die Prävention von innerbetrieblichen 
Verstößen gegen organisationale Sicher-
heitsregeln gewinnen? Zunächst einmal, 
dass grundsätzliche Normakzeptanz und 
Neutralisationstechniken zur punktuellen 
Aufhebung der generellen Normbindung 
unterschiedliche Dinge sind. Man kann 
eine Verhaltensregel im Großen und Gan-
zen gutheißen und für sich als bindend 
ansehen und dennoch über im konkreten 
Einzelfall von der gefühlten Gehorsams-
pflicht befreiende Rechtfertigungsmuster 
verfügen. Um die Compliance mit betrieb-
lichen Sicherheitsvorschriften zu erhöhen, 
wird es daher Sinn machen, nicht nur auf 
die Implementierung der formellen Sicher-
heitsbestimmungen in den moralischen 
Kompass der Mitarbeiter zu achten, son-
dern auch gegen in der Belegschaft ver-
fügbare „Ausreden“ vorzugehen, die eine 
situationselastische Handhabung grund-
sätzlich befürworteter Sicherheitsnormen 
ermöglichen. Beispielsweise sollte dem 
Verweis auf die Notwendigkeit eines fle-
xiblen Umgangs mit Sicherheitsregeln 
im Dienst der Arbeitseffizienz die Legi-
timität entzogen werden. Dadurch kann 
man verhindern, dass ein generelles Ein-
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verständnis mit dem betrieblichen Sicher-
heitsregelwerk eines Teils seiner konformi-
tätsinduzierenden Wirkung beraubt wird. 

Um Sicherheitsverstößen durch Mitar-
beiter das sprichwörtliche Wasser abzugra-
ben, braucht es neben Maßnahmen zur 
Verinnerlichung der geltenden Regeln 
auch Programme zur „Neutralisierung 
der Neutralisierungen“ (Cardwell/Copes 
2022, 459). Möglichen Rechtfertigungen 
und Entschuldigungen sicherheitswidriger 
Handlungsweisen muss von betrieblicher 
Seite her aktiv entgegengetreten werden. 
Wie das am besten gelingen kann, muss 
erst noch näher bestimmt werden. Ver-
mutlich wird hier jede Einrichtung der 
Kritischen Infrastruktur individuell für sie 
passende maßgeschneiderte Interventions-
pakete schnüren müssen. 

Abschließend bleibt noch etwas metho-
dische Selbstkritik zu üben. Hier ist zu-
nächst das querschnittliche Design der 

1 Kognitive Dissonanz bezeichnet einen aus der 

Diskrepanz von Einstellung und Verhalten resul-

tierenden unangenehmen inneren Spannungs-

zustand (vgl. Festinger 1957). 
2 In Szenariountersuchungen werden Personen 

mit Beschreibungen von potenziellen Gelegen-

heiten zu kriminellem Handeln konfrontiert und 

dann um Auskunft über ihr vermutliches Han-

deln in den skizzierten Situationen gebeten (vgl. 

Eifler 2009). 
3 Cronbachs Alpha ist ein Maß für die innere 

Konsistenz und damit auch die Reliabilität einer 

Mehr-Indikatoren-Messung. Werte > .70 werden 

üblicherweise als befriedigend angesehen. 
4 Wie bei Amelang u.a. (vgl. Amelang et al. 1988) 

laden die verschiedenen Rechtfertigungsfiguren 

auf einem gemeinsamen Faktor, was die Berech-

nung einer Gesamtmessgröße der persönlichen 

Normneutralisierungstendenz nahelegt. Einer 

Hauptkomponentenanalyse zufolge kann der ge-

meinsame Faktor 48 % der Streuung der Einzel-

items erklären (mit Ladungsgewichten ≥ .60). 
5 Dass Neutralisationstechniken einen über die 

durchgeführten Befragungsstudie zu er-
wähnen. Strenggenommen datiert dadurch 
die Messung des Explanandums (Zahl der 
Sicherheitsverstöße im letzten Jahr) vor der 
Messung der Einflussfaktoren (Einstellun-
gen im Moment der Erhebung), was einer 
kausalen Interpretation der Resultate das 
Fundament entzieht. Auch die aus einem 
konkreten Situationsbezug herausgelöste, 
verallgemeinerte Operationalisierung des 
Konstrukts der Neutralisationstechniken 
kann kritisch beurteilt werden. Im Grun-
de wurde die allgemeine Einstellung zu 
normneutralisierenden Deutungsangebo-
ten gemessen und nicht das im Kontext 
einer spezifischen normrelevanten Situ-
ation verwendete Rechtfertigungsmus-
ter. Hinterfragt werden muss ferner die 
Generalisierbarkeit der erzielten Befunde 
auf andere Einrichtungen der Kritischen 
Infrastruktur. In dieser Angelegenheit ist 
weitere Forschung dringend vonnöten. 

grundsätzliche Einstellung zu den geltenden 

Sicherheitsnormen hinausgehenden Erklärungs-

beitrag liefern, kann auch aus dem Umstand er-

sehen werden, dass die Anreicherung eines nur 

die allgemeine Normakzeptanz beinhaltenden 

Regressionsmodells um die Normneutralisie-

rungstendenz als zusätzlichen Prädiktor eine 

Verbesserung der Varianzaufklärungsleistung 

um 5,0 Prozentpunkte bringt. Ein F-Differenzen-

Test weist diese Fitverbesserung als hochsigni-

fikant aus (p = .000). 
6 Die Einführung eines entsprechenden Interak-

tionsterms in Modell 3 führt zu inhaltlich identi-

schen Befunden. 
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